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schriftlich über die Festsetzung nach Absatz 1 zu unterrich
ten und aufzufordern, einen Wahlvorstand zur Durchführung 
der Wahl zu bestellen. Außerdem hat er seine Festsetzung 
durch Aushang in der Hauptstelle und in den Zweigstellen 
der Sparkasse bekanntzumachen.

§4

Wahlverfahren

Die Wahl ist geheim und unmittelbar.

• §5 

Wahlvorstand

(1) Die Interessenvertretung der Dienstkräfte der Spar
kasse bestellt spätestens 6 Wochen vor dem Wahltag drei 
Wahlberechtigte zum Wahlvorstand, davon einen als Vorsit
zenden und einen als dessen Stellvertreter. Bei Sparkassen 
mit in der Regel weniger als 50 Wahlberechtigten kann der 
Wahlvorstand aus einer Person bestehen. Gleichzeitig ist eine 
gleiche Anzahl von Ersatzmitgliedern zu bestellen.

(2) Ist keine Interessenvertretung der Dienstkräfte vor
handen oder kommt die Interessenvertretung der Dienstkräfte 
der Verpflichtung zur Bestellung des Wahlvorstandes nicht 
spätestens zwei Wochen nach der Aufforderung nach § 3 Abs. 2 
nach, so bestellt der Vorsitzende des Verwaltungsrates den 
Wahlvorstand.

(3) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mitglieder 
und Ersatzmitglieder sowie die Namen des Vorsitzenden und 
seines Stellvertreters unverzüglich nach seiner Bestellung 
durch Aushang in der Sparkasse und in den Zweigstellen 
bekannt.

(4) Der Wahlvorstand führt die Wahl durch. Er hat die 
Wahl unverzüglich nach seiner Bestellung einzuleiten.

(5) Der Wahlvorstand ist beschlußfähig, wenn alle Mit
glieder anwesend sind. Er faßt seine Beschlüsse mit Stim
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden.

(6) Der Vorstand der Sparkasse hat den Wahlvorstand bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, insbesondere 
die notwendigen Unterlagen und Hilfskräfte zur Verfügung 
zu stellen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(7) Der Wahlvorstand kann Wahlberechtigte zu seiner Un
terstützung bei der Durchführung der Stimmabgabe und bei 
der Stimmenzählung zu Wahlhelfern bestellen.

§6

Wählerverzeichnis

(1) Die Wahlberechtigten sind vor jeder Wahl in einem 
Wählerverzeichnis zu erfassen, das bis zum Abschluß der 
Stimmabgabe laufend fortzuschreiben ist. Das Wählerver
zeichnis oder eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung 
der Wahl bis zum Abschluß der Stimmabgabe in der Haupt
stelle der Sparkasse zur Einsicht auszulegen.

(2) Jede Dienstkraft kann beim Wahlvorstand schriftlich 
innerhalb einer Woche seit Auslegung des Wählerverzeichnis
ses Einspruch gegen seine Richtigkeit einlegen.

(3) Über den Einspruch entscheidet der Wahlvorstand. Die 
Entscheidung ist dem Mitarbeiter, der den Einspruch einge
legt hat, unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag vor Be
ginn der Stimmabgabe schriftlich mitzuteilen. Ist der Ein
spruch begründet, so hat der Wahlvorstand das Wählerver
zeichnis zu berichtigen.

§7

Wahlausschreiben

(1) Der Wahlvorstand erläßt spätestens drei Wodien vor 
dem Wahltag ein Wahlausschreiben. Es ist von sämtlichen 
Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unterzeichnen.

(2) Das Wahlausschreiben muß folgende Angaben enthal
ten:

1. den Ort und den Tag seines Erlassene,
2. den Ort und die Zeit der Stimmabgabe,
3. die Angabe, wo und wann das Wählerverzeichnis, das 

Sparkassengesetz, die Wahlordnung der Interessenvertre
tung der Dienstkräfte, diese Anordnung und die Satzung 
der Sparkasse ausliegen1,

4. den Hinweis, daß nur Dienstkräfte der Sparkasse wählen 
dürfen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,

5. den Hinweis, daß Einsprüche gegen das Wählerverzeich
nis schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden kön
nen,

6. die Zahl der zu wählenden Vertreter der Dienstkräfte,
7. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von zwei 

Wochen nach dem Erlaß des Wahlausschreibens bei dem 
Wahlvorstand einzureichen; der letzte Tag der Frist ist 
anzugeben,

8. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von denen ein 
Wahlvorschlag unterzeichnet sein muß,

9. den Hinweis, daß nur fristgerecht eingereichte Wahlvor
schläge berücksichtigt werden und daß nur gewählt wer
den kann, wer in einen solchen Wahlvorschlag aufgenom
men ist,

10. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge und sonstige 
Erklärungen gegenüber dem Wahlvorstand abzugeben 
sind (Betriebsadresse des Wahlvorstandes),

11. den Ort, an dem die Wahlvorschläge bis zum Abschluß
der Stimmabgabe ausliegen,

12. den Hinweis auf die Möglichkeit der schriftlichen Stimm
abgabe (Briefwahl) oder die Anordnung der schriftlichen 
Stimmabgabe.

(3) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Sparkassengeset
zes, der Wahlordnung der Interessenvertretung der Dienst
kräfte1, dieser Anordnung, der Satzung der Sparkasse und 
des Wahlausschreibens müssen vom Tag des Erfassens des 
Wahlausschreibens bis zum Abschluß der Stimmabgabe in der 
Hauptstelle und in den Zweigstellen der Sparkasse zur Ein
sicht ausliegen.

§8

Wahl Vorschläge

(1) Die Wahlberechtigten können zur Wahl der Vertreter 
der Dienstkräfte Vorschläge machen. Die vorgeschlagenen 
Dienstkräfte, die dem Vorschlag zustimmen, sind Bewerber.

(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Erlaß des Wahlausschreibens einzureichen. Den 
Wahlvorschlägen sind die schriftlichen Zustimmungen der Be
werber zur Aufnahme in den Wahlvorschlag beizufügen. Die 
Wahlvorschläge müssen spätestens fünf Tage vor Beginn der 
Stimmabgabe in der Hauptstelle und in den Zweigstellen der 
Sparkasse zur Einsicht ausliegen.

(3) Die Namen der einzelnen Bewerber sind auf dem Wahl
vorschlag in alphabetischer Reihenfolge untereinander aufzu
führen und mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Außer

1 Bei Geltung eines Personalvertretungsgesetzes muß dieses aus
gelegt werden und die Wahlordnung zum Personalvertretungsgesetz.


